
Ritt/-Kursanmeldung
Bitte Einsenden oder per Fax an: Fax-Nr. 05173-690377 

Ritte im Norden 
Karin Sehr und Matthias Kröger
Hopfengärten 23 
31311 Uetze

Ritt/Kurs:                                                                                                                                  

Termin:                         

Name:                                              Vorname:                                                  

Straße:                                               
PLZ:                                               Ort:                                                  
Telefon:                                               Fax:                                                  
E-Mail:                                               

Die Übernachtung erfolgt vorwiegend in Doppelzimmern oder Ferienwohnungen. 
Maßgeblich ist die Rittbeschreibung. Einzelzimmer auf Wunsch gegen Aufpreis und 
vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Mitreiter/innen (Name, Vorname):
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

Raum für gesonderte Anmerkungen/Wünsche: 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Datum: ________________ 

Mit der Unterschrift wird diese 
Rit-/Kurstanmeldung verbindlich. Die Reise- u. 
Zahlungsbedingungen des Veranstalters (AGB) 
habe ich zur Kenntnis genommen.

Für die Verpflichtungen der von mir 
angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem 
Reiseveranstalter werde ich wie für meine 
eigenen einstehen.

                                                                                                            
Unterschrift 1 Unterschrift 2
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Einige Hinweise zu unseren Ritten

Reiserücktrittsversicherung
Uns ist keine Versicherung bekannt, die im Falle einer Erkrankung oder Verletzung des 
Pferdes eintritt, lediglich der Reiter/die Reiterin ist abgesichert. 
Hufschutz
Die Ritte in der Südheide können von den meisten Pferde ohne Hufschutz bewältigt werden. 
Aber jedes Pferd ist anders, wir können daher keine Garantie hierfür übernehmen und 
empfehlen daher Hufschutz. 
Überprüfen Sie bitte vor dem Ritt, ob die Hufeisen noch einem mehrtägigen Wanderritt 
gewachsen sind, d.h. ob sie fest sitzen und noch genügend "Grip" haben. Auch sollte der 
letzte Hufschmiedetermin ein paar Tage zurück liegen, damit sich die Pferde schon 
eingelaufen haben. Besonders wichtig ist dies, falls die Pferde extra für den Ritt beschlagen 
werden und sonst barfuss gehen. 
Hufschuhe sollten bereits getestet sein. Sie dürfen auch bei einem Galopp nicht den Huf 
verlassen.
Sattel
Bitte achten Sie darauf, dass der Sattel gut passt. Am besten wird dies auf einigen längeren 
Ausritten überprüft, da eine halbe Stunde in der Halle hierzu nicht ausreicht. Auf den Ritten 
sollen keine neuen Sättel („hab ich jetzt extra hierfür gekauft, ist gestern angekommen“) 
ausprobiert werden, da dies in der Regel schief geht.
Hilfszügel
Hilfszügel sind als Hilfe für die Ausbildung gedacht. Sie haben im Gelände nichts zu suchen. 
Das Pferd braucht Hals und Kopf für die Balance, ausgebunden kann es bei Stolperern zu 
schweren Stürzen kommen. Außer einem Martingal gestatten wir daher keine Hilfszügel auf 
unseren Ritten.

Checkliste für den Ritt (individuell erweiterbar)
a) für das Pferd:

– Sattel, Sattelunterlage, Trense, Gerte
– ggf. Hufschuhe und das Equipment zum An- und Ausziehen dazu
– ggf. Regendecke, Abschwitz- bzw. Nierendecke für die Pause und für nach dem Ritt
– Futtereimer, sofern kein Hafer gewünscht eigenes. Kraftfutter, Möhrchen, etc.
– Fliegenspray, Medikamente und Pflegemittel fürs Pferd, ggf. Ekzemerdecke
– Halfter und Strick für die Pausen,

b) für die Reiterin:
– Reitschuhe, mit denen man auch laufen kann
– Regenjacke-, mantel oder -hose
– Helm
– Handschuhe
– vor allem bei Lederzügel
– Reitkleidung zum Wechseln
– warme Bekleidung
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Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB

Unser Angebot richtet sich an Teilnehmer mit eigenem Pferd. Leihpferde können wir leider nicht 
zur Verfügung stellen.
Die Mindestteilnehmerzahl sind zwei Personen mit ihren Pferden, sofern in der Rittbeschreibung 
nicht anders angegeben.

Das Mindestalter der teilnehmenden Pferde ist 5 Jahre. Das Alter muss auf Verlangen dem 
Veranstalter durch Vorlage der Zuchtbescheinigung oder des Pferdepasses nachgewiesen werden.

Teilnehmende Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein. Kondition und 
Ausbildungsstand müssen den Anforderungen des jeweiligen Wanderritts entsprechen. Der 
Veranstalter behält sich vor, Pferde gegebenenfalls von der Teilnahme auszuschließen.

Hufschutz wird empfohlen, sofern in der Rittbeschreibung nicht anders angegeben.

Das teilnehmende Pferd muss haftpflichtversichert (Tierhalter-Haftpflicht) sein. Dem Veranstalter 
sind auf Verlangen der Name der Versicherungsgesellschaft und die Versicherungsnummer 
mitzuteilen.Reiter und Pferdebesitzer tragen während des gesamten Wanderrittes die volle 
Verantwortung für das teilnehmende Pferd. Der Veranstalter wird nicht zum Tieraufseher im Sinne 
des § 834 BGB.

Unser Angebot richtet sich vornehmlich an Erwachsene. Kinder und Jugendliche können in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter haftet lediglich für vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten. Wir empfehlen für jeden Teilnehmer den Abschluss einer 
Unfallversicherung.

Für Teilnehmer unter 18 Jahre besteht Reithelmpflicht (kein Fahrradhelm o.ä.). Auch Erwachsenen 
empfehlen wir, während des gesamten Wanderrittes einen Reithelm zu tragen. Für Schäden, die auf 
das Fehlen eines geeigneten Reithelmes zurückzuführen sind, wird keine Haftung übernommen.

Da die meisten Quartiere keine Unterbringungsmöglichkeiten für Hengste anbieten, können 
Hengste nur nach Absprache mitgenommen werden.

Hunde können nur nach Absprache mitgenommen werden, nicht jedoch in der Zeit des 
Leinenzwangs (in Niedersachsen vom 1.4-15.7.).

Bei Tagesritten müssen für die Pausen Halfter und Strick sowie eine Abschwitz- oder Nierendecke 
am Pferd mitgenommen werden. Die Mehrtagesritte erfolgen, sofern in der Rittbeschreibung nicht 
anders angegeben, in Begleitung eines Trossfahrzeugs. Halfter, Strick und Nieren- oder 
Abschwitzdecken für die Pausen können dem Trossfahrzeug, das auch das restliche Gepäck 
transportiert, mitgegeben werden.

Die Anmeldung für die Mehrtagesritte muss schriftlich erfolgen. Bei Minderjährigen ist die 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich. Sie erhalten eine schriftliche 
Anmeldebestätigung. Die Anmeldegebühr in Höhe von 25 % des Rittpreises ist mit der Anmeldung 
fällig. Anmeldungen ohne gezahlte Anmeldegebühr werden nicht berücksichtigt. Der Restbetrag ist 
spätestens 30 Tage vor Rittbeginn auf das in der Anmeldebestätigung erwähnte Konto zu zahlen.

Der Teilnehmer kann jederzeit vor dem Rittbeginn der Mehrtagesritte vom Ritt zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber Ritte im Norden zu erklären. Wir empfehlen, die Erklärung schriftlich 
abzugeben.

Bei einem Rücktritt entfällt der Anspruch von Ritte im Norden auf den Rittpreis. An dessen Stelle 
kann Ritte im Norden, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer 
Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung gem. § 651 i Abs. 2 Satz 2 BGB verlangen, die 
sich nach dem Reisepreis unter Abzug ersparter Aufwendungen richtet.



Ritte im Norden pauschaliert die Höhe der Entschädigung wie folgt:

Bei einem Rücktritt bis 60 Tage vor Rittbeginn beträgt die Entschädigung pauschal 50 € oder es 
entfällt die Erstattung der Anmeldegebühr, sofern diese niedriger als 50 € ist. Bei einem Rücktritt ab 
59 bis 30 Tage vor Rittbeginn beträgt die Entschädigung 40 % des Rittpreises, ab 31 bis 10 Tage vor 
Rittbeginn 60 % des Rittpreises, und ab 9 bis 1 Tage vor Rittbeginn sowie bei Nichtanreise 85 % 
des Rittpreises.

Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, Ritte im Norden nachzuweisen, dass kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die geforderte Pauschale.

Der Teilnehmer bleibt außerdem berechtigt, einen Ersatzteilnehmer gem. § 651 b BGB zu stellen.

Für die Tagesritte gilt, sofern im Angebot selbst nichts anderes erwähnt: Die Anmeldung kann 
kurzfristig, gerne auch telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Bezahlt werden kann auch noch am 
Tag des Ritts.

Ihre Daten sind bei uns geschützt. Sie werden, soweit geschäftsnotwendig entsprechend dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) von uns EDV-mäßig gespeichert und verarbeitet.

Stand: 17.03.2011


